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Telefonverzeichnis
Stadtverwaltung Leutenberg

Sammelruf: 03 67 34 - 23 10
Fax- Nr.: 03 67 34 - 2 22 08
weiterhin gelten: 03 67 34 - 2 22 07

03 67 34 - 2 22 16
Bürgermeister der Stadt Leutenberg
Herr Ernst Tänzer: 03 67 34 - 23 10
Hauptverwaltung/Sekretariat
Frau Nichterlein: 03 67 34 - 2 31 11
Fremdenverkehrsbüro
Frau Müller: 03 67 34 - 2 31 13

03 67 34 - 2 22 62
Fremdenverkehrsbüro/Archiv
Frau Kramer: 03 67 34 - 2 31 17
Bau- und Ordnungsverwaltung
Herr Rahe: 03 67 34 - 2 31 15
Frau Pechtold: 03 67 34 - 2 31 14
Einwohnermeldeamt
Frau Nichterlein: 03 67 34 - 2 31 16
Standesamt
Frau Flachsenberger: 03 67 34 - 2 31 19
Kämmerei
Frau Trost: 03 67 34 - 2 31 25
Steuern/Kasse
Frau Gebhardt: 03 67 34 - 2 31 21
Kasse
Frau Flachsenberger: 03 67 34 - 2 31 22
Liegenschaften
Frau Pohl: 03 67 34 - 2 31 23
Wohnungsverwaltung
Frau Schneider: 03 67 34 - 2 31 24

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
Montag: 9.00 Uhr  - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag: 9.00 Uhr -  12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr - 11.00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Dienstag: 16.00 Uhr - 18.00 Uhr und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten  Einwohnermeldeamt
Dienstag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag: 13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Öffnungszeiten  Standesamt
Montag 9.00 Uhr  - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 Uhr -  12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 17.30 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Öffnungszeiten  Fremdenverkehrsbüro
Montag  bis
Donnerstag: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.30 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr –12.00 Uhr  (nur von Mai - Oktober)
Öffnungszeiten Bücherei
Dienstag: 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag: 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Öffnungszeiten Heimatmuseum
Dienstag 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung unter Tel. 03 67 34/2 22 62

ffnungszeiten Freibad 
ai, Juni, September

äglich: 0.00 Uhr bis 19.00 Uhr

uli, August

äglich: 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
ie Stadt Leutenberg behält sich vor, bei ungünstiger Wetterlage 
ie Öffnungszeiten zu verändern. Information dazu erhalten Sie 
ber 2 24 24 oder im Internet über www.leutenberg.de –news.

IMPRESSUM:
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weiligen Verfasser. Das „Amts- und Mitteilungsblatt“ der Einheits-
gemeinde kann im Internet unter: www.leutenberg.de bei „Bürger-
infos“ abgerufen werden.
Im Bedarfsfall können Einzelexemplare bei der Stadtverwaltung
Leutenberg, Markt 1, 07338 Leutenberg, bestellt werden (Versand-
gebühren: 2,00 Euro). Telefax: (036734) 2 22 08
E-Mail: Stadt_Leutenberg@t-online.de, Internet: www.leutenberg.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil sowie für Satz und Druck:
TDW - Thüringen Druck & Werbung GmbH
Geschäftsführer: Steffen Schuhmann, Anja Würzberger
Druckerei: 07338 Leutenberg, Bahnhofstraße 2
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E-Mail: TDW-GmbH-Thueringen@web.de
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Satzung der Stadt Leutenberg
zur Erhebung von

Kostenerstattungsbeiträgen
nach §§ 135 a – 135 c BauGB

(Kostenerstattungssatzung)
mit Grundsätzen für die Ausgestaltung von

Ausgleichsmaßnahmen vom 14.05.2008

Aufgrund von § 135 c des Baugesetzbuchs (BauGB) i. d F. der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 21. Dezember 2006
(BGBl. S. 3316) und § 19 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung i. d. F. der Neubekanntmachung vom 28.01.2003
(GVBl. Nr.2 S. 41) hat der Stadtrat der Stadt Leutenberg in seiner
Sitzung am 14.04.2008 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen

Für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen
werden Kostenerstattungsbeiträge nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches (BauGB) und dieser Satzung erhoben.

§ 2
Umfang der erstattungsfähigen Kosten

(1) Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung von
allen Ausgleichsmaßnahmen, die nach § 9 Abs. 1 a BauGB
zugeordnet sind.

(2) Die Durchführungskosten umfassen die Kosten für

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für
Ausgleichsmaßnahmen,

2. die Ausgleichsmaßnahmen einschließlich ihrer Planung,
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

Dazu gehört auch der Wert der von der Stadt aus ihrem
Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereit-
stellung.

(3) Die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
einschließlich deren Durchführungsdauer ergibt sich aus den
Festsetzungen des Bebauungsplans in Verbindung mit den in
der Anlage dargestellten Grundsätzen. Die Anlage „Grundsätze
für die Ausgestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“
ist Bestandteil dieser Satzung. Der Bebauungsplan kann im
Einzelfall von den in der Anlage beschriebenen Grundsätzen
Abweichungen vorsehen. Dies gilt entsprechend für Satzungen
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.

§ 3
Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten

Die erstattungsfähigen Kosten werden nach den tatsächlichen
Kosten ermittelt.

§ 4
Verteilung der erstattungsfähigen Kosten

Die nach §§ 2 und 3 erstattungsfähigen Kosten werden auf die
nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordneten Grundstücke nach

Maßgabe der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO)
verteilt. Ist keine zulässige Grundfläche festgesetzt, wird die
überbaubare Grundstücksfläche zugrunde gelegt. Für sonstige
selbstständige versiegelbare Flächen gilt die versiegelbare Fläche
als überbaubare Grundstücksfläche.

§ 5
Anforderung von Vorauszahlungen

Die Stadt kann für Grundstücke, für die eine Kostenerstattungs-
pflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist,
Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Kosten-
erstattungsbeitrages anfordern, sobald die Grundstücke, auf denen
Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt
werden dürfen.

§ 6
Entstehung der Kostenerstattungspflicht

Die Kostenerstattungspflicht entsteht mit der Herstellung der
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

§ 7
Kostenerstattungspflichtige, Kostenerstattungspflichtiger

Kostenerstattungspflichtig ist der/die Grundstückseigentümer/in
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides. Ist das Grund-
stück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der/die Erbbaube-
rechtigte anstelle der Eigentümerin oder des Eigentümers
kostenerstattungspflichtig.
Mehrere Kostenerstattungspflichtige haften als Gesamtschuldner,
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-
und Teileigentümer/innen nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil kostenerstattungspflichtig.

§ 8
Fälligkeit des Kostenerstattungsbeitrages

Der Kostenerstattungsbeitrag wird einen Monat nach Bekannt-
gabe der Anforderung fällig.

§ 9
Ablösung

Der Kostenerstattungsbeitrag kann auf Antrag abgelöst werden.
Der Ablösebetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe
des zu erwartenden endgültigen Erstattungsbetrages. Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 10
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Leutenberg, 14.05.2008

Stadt Leutenberg

T ä n z e r
Bürgermeister
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Anlage zu § 2 Abs. 3 der Satzung der Stadt Leutenberg zur Erhebung
von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a – 135 c BauGB

Grundsätze
für die Ausgestaltung von Ausgleichs- und

Ersatzmaßnahmen
1. Anpflanzung / Aussaat von standortgerechten einhei-

mischen Gehölzen, Kräutern und Gräsern
1.1. Anpflanzung von Einzelbäumen

· Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstel-
len der Vegetationstragschicht nach DIN 18915
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Boden-arbeiten“
und der Pflanzgrube gemäß DIN 18916 „Vegetationstechnik
im Landschaftsbau; Pflanzen und Pflanzarbeiten“

· Anpflanzung von Laubbäumen (Hochstamm:
Stammumfang [StU] 12–14) oder Obst-/
Wildobstbäumen (Hochstamm StU 10-12)

· Verankerung der Bäume und Schutz vor
Beschädigungen sowie Sicherung der Baumscheibe

· Bepflanzung der Baumscheiben mit Bodendeckern oder
Mulchen der Baumscheiben mit Rindenmulch

· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre – nach
DIN 18916 /18919

1.2. Anpflanzung von Gehölzen, freiwachsenden Hecken und
Waldmänteln
· Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch

Bodenvorbereitung nach DIN 18915
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau;
Bodenarbeiten“

· Anpflanzung von Laubbäumen (Hochstamm: StU 12-
14) oder Obst-/Wildobstbäumen (Hochstamm: StU 10-12),
Heister 125/150 hoch und zweimal verpflanzten Sträuchern
je nach Art in der Sortierung 60/80, 80/100, 100/150 hoch

· Verankerung der Gehölze und Erstellung von
Schutzeinrichtungen

· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre
1.3 Anlage standortgerechter Wälder

· Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch
Bodenvorbereitung

· Aufforstung von standortgerechten Arten
· 3.500 Stück je ha, Pflanzen 2-4jährig, Höhe 50-80 cm

nach den Vorgaben der Forstverwaltung für
Pflanzverbände bei Erstaufforstungen bzw. Voranbauten

· Erstellung von Schutzeinrichtungen
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

1.4 Schaffung von Streuobstwiesen
· Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch

Bodenvorbereitung nach DIN 18915
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau;
Bodenarbeiten“

· Anpflanzung von Obstbaumhochstämmen und
Befestigung der Bäume

· Je 100 m² ein Obstbaum StU 10/12
· Einsaat Gras-/Kräutermischung
· Erstellung von Schutzeinrichtungen
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

1.5 Anlage von naturnahen Wiesen und Krautsäumen
· Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bo-

denvorbereitung nach DIN 18915 „Vegetationstechnik
im Landschaftsbau; Bodenarbeiten“

· Einsaat von Wiesengräsern und –kräutern möglichst aus
autochtonem Saatgut

· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

2. Schaffung und Renaturierung von Wasserflächen
2.1. Herstellung von Stillgewässern

· Aushub und Einbau bzw. Abfuhr des anstehenden
Bodens

· Ggf. Abdichtung des Untergrundes durch Einbau einer
Ton- oder Lehmschicht

· Anpflanzung standortheimischer Pflanzen
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

2.2. Renaturierung von Still- und Fließgewässern
· Offenlegung und Rückbau von technischen Ufer- und

Sohlbefestigungen
· Gestaltung der Ufer und Einbau natürlicher Baustoffe

unter Berücksichtigung ingenieurbiologischer Vorgaben
· Anpflanzung standortgerechter einheimischer Pflanzen
· Entschlammung
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

3. Begrünung von baulichen Anlagen
3.1. Fassadenbegrünung

· Anpflanzung von selbstklimmenden Pflanzen
· Anbringung von Kletterhilfen und Pflanzung von

Schling- und Kletterpflanzen
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

3.2. Dachbegrünung
· Intensive Begrünung von Dachflächen
· Extensive Begrünung von Dachflächen
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

4. Entsiegelung und Maßnahmen zur
Grundwasseranreicherung

4.1 Entsiegelung befestigter Flächen
· Ausbau und Abfuhr wasserundurchlässiger Beläge
· Aufreißen wasserundurchlässiger Unterbauschichten
· Einbau wasserdurchlässiger Deckschichten
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

4.2. Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung
· Schaffung von Gräben und Mulden zur

Regenwasseranreicherung
· Rückbau / Anstau von Entwässerungsgräben,

Verschließen von Drainagen
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

5. Maßnahmen zur Extensivierung
5.1. Umwandlung von Acker bzw. von intensivem Grünland in

Acker- und Grünlandbrache
· Nutzungsaufgabe
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

5.2. Umwandlung von Acker in Ruderalflur
· Ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens
· Einsaat von Wiesengräsern und Kräutern
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre
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5.3. Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland
· Bodenvorbereitung ggf. Abtragen und Abtransport des

Oberbodens
· Einsaat von Wiesengräsern und Kräutern
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

5.4. Umwandlung von intensivem Grünland in extensiv
genutztes Grünland
· Nutzungsreduzierung
· Aushagerung durch Mahd und Verwertung oder

Abtransport des Mähguts
· Rückbau von Entwässerungsmaßnahmen bei

Feuchtgrünland
· Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

Leutenberg, 14.05.2008

T ä n z e r
Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Liste der Personen, die zum Amt einer (eines) Schöffin
(Schöffen)  berufen werden können, liegt in der Zeit
vom 05. Juni 2008 bis 12. Juni 2008 in der  Stadtverwaltung
Leutenberg,  Markt 1, 07338 Leutenberg, Hauptamt
zu jedermanns Einsichtnahme aus.
Einsprüche können innerhalb 1 Woche, gerechnet vom Ende der
Auslegungsfrist, bei der oben genannten Behörde schriftlich oder
zu Protokoll mit der Begründung erhoben werden, dass in die
Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 des
Gerichtsverfahrensgesetzes  (GVG) in der jeweils geltenden
Fassung nicht aufgenommen werden durften oder nach den §§
33,34 GVG nicht aufgenommen werden sollten.

Leutenberg, 16.05.2008
Stadt Leutenberg

Tänzer
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Ausschuss Wirtschaft und Umwelt des Stadtrates der Stadt
Leutenberg hat in der Sitzung am 29. April 2008 folgende
Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 143-22/2008
Bestätigung Sitzungsprotokoll vom 6. März 2008

Beschluss-Nr. 144-22/2008
Gemeindliches Einvernehmen zum Anbau an das Wohnhaus in
der Flur 3, Flurstück- Nr. 486/17, Gemarkung Leutenberg

Beschluss-Nr. 145-22/2008
Gemeindliches Einvernehmen zum Anbau Schlafraum an
bestehendes Wohnhaus in der Flur 1, Flurstück- Nr. 229/1,
Gemarkung Leutenberg

Beschluss-Nr. 146-22/2008
Gemeindliches Einvernehmen zum Garagenneubau in der Flur
1, Flurstück- Nr. 740/258, Gemarkung Leutenberg

Beschluss-Nr. 147-22/2008
Gemeindliches Einvernehmen zum Abriss und Garagenneubau
in der Flur 1, Flurstück- Nr. 252/2 und 252/1, Gemarkung
Leutenberg

Beschluss-Nr. 148-22/2008
Gemeindliches Einvernehmen zur Errichtung eines Gerätehauses
in der Flur 3, Flurstück- Nr. 463/8, Gemarkung Leutenberg

Beschluss-Nr. 149-22/2008
Erteilung Sanierungsgenehmigung zum Bauvorhaben  Installation
von Solarplatten auf dem Dach des Wohnhauses in Leutenberg;
Am Ilmbach 17 a

Beschluss-Nr. 150-22/2008
Erteilung Sanierungsgenehmigung für das Vorhaben Anbau
Schlafraum an bestehendes Wohnhaus in der Flur 1, Flurstück-
Nr. 229/1, Gemarkung Leutenberg

Beschluss-Nr. 151-22/2008
Erteilung Sanierungsgenehmigung zum Garagenneubau in der
Flur 1, Flurstück- Nr. 252/2 und 252/1, Gemarkung Leutenberg
Beschluss-Nr. 152-22/2008
Erteilung Sanierungsgenehmigung zum Garagenneubau in der
Flur 1, Flurstück- Nr. 740/258, Gemarkung Leutenberg
Beschluss-Nr. 153-22/2008
Erteilung Sanierungsgenehmigung zum Neubau eines Carports
in der Flur 1, Flurstück- Nr. 740/258, Gemarkung Leutenberg
Beschluss-Nr. 154-22/2008
Erteilung Sanierungsgenehmigung für die Installation einer
Solaranlage auf dem Dach des Wohnhauses in Leutenberg,
Herrngarten 10

Tänzer
Bürgermeister

Rufbereitschaft Forstamt
Leutenberg

02.06.-08.06. Helbig, Jutta
Arnsgereuth, Bergäcker 41,
07422 Saalfelder Höhe
Tel.: 036736/30455, Funk: 0172/3480260

09.06.-15.06. Kiesewalter, Ralph,
Thür. Forstamt Leutenberg,
Ilmtal 37,07338 Leutenberg
Tel.: 036734/2320, Funk: 0172/3480446

16.06.-22.06. Ressel, Hartmut
Ilmtal 37, 07338 Leutenberg
Tel.:036734/2229, Funk: 0172/3480248

23.06.-29.06. Heinrich, Daniel,
Thür. Forstamt Leutenberg,
Ilmtal 37,07338 Leutenberg
Tel.:036734/2322, Funk: 0175/7219480

30.06.-06.07. Härtel, Wolfgang
Ziegenberg 26, 07334 Kamsdorf
Tel.:03671/645206, Funk: 0160/99672065

Forstamt Leutenberg
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Informationen der Schiedsstelle
Leutenberg

Streitigkeiten schlichten statt richten, das ist das Ziel der
Schiedsstelle. Die Schiedspersonen arbeiten ehrenamtlich; die
rechtsuchenden Bürger haben daher lediglich die geringen
Verfahrens- und Sachkosten (Dokumentenpauschale, bare
Auslagen, usw.) zu zahlen. Für günstigstenfalls ca. 28,— Euro
können die Parteien schon einen Vergleich schließen und sich
diese Kosten auch noch teilen.Wir sind als einzige vorgerichtliche
Schlichtungsorganisation fern jeder sachfremder Interessen. Wir
arbeiten damit für die Streitparteien völlig unparteiisch durch
ehrenamtlich tätige Schiedspersonen, die nahezu unentgeltlich
tätig sind. Ein Vergleich bei uns kann Ihnen einen auf 30 Jahre
vollstreckbaren Titel verschaffen, in dem die Verpflichtungen,
die die Gegenpartei in einer Zivilsache, aber auch in einer
Strafsache übernommen hat, festgelegt werden. Wir arbeiten sehr
kostengünstig und bürgernah durch gewählte und geschulte
ehrenamtlich tätige Frauen und Männer in Ihrer Nachbarschaft. Wir
unterliegen einer ständigen Aufsicht und Qualitätskontrolle durch die
Leitung der Amtsgerichte. Und wenn alles nicht hilft: Als einzige
außergerichtliche Schlichtungsstelle können wir Ihnen eine amtliche
Bescheinigung der eventuellen Erfolglosigkeit des Schlich-
tungsversuches zur Vorlage bei Gericht ausstellen. Das Amt der
Schiedsperson ist eine seit über 180 Jahren bestehende und
funktionierende Institution.  Wir haben also eine lange Erfahrung im
Umgang mit sich streitenden Parteien und sind geübt und geschult in
Mediation und Streitschlichtung. Wir erbringen nachweislich eine
Erfolgsquote von über 50 %.  Ein Schlichtungserfolg führt bei den
ursprünglich streitenden Parteien zu einer höheren Zufriedenheit
als nach einer Entscheidung durch ein Gericht, weil es keinen
Sieger oder Besiegten gibt. Sie sitzen bei der Schiedsperson am Tisch
und klären in ruhiger Atmosphäre Ihr Problem. Die Schiedspersonen
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und haben einen Eid geleistet,
der sie verpflichtet, unparteiisch tätig zu sein.Jedoch: Wir können
schlichten, aber nicht richten!
Die größten Probleme gibt es immer im Nachbarrecht. Um
Konflikte mit dem Nachbarn zu vermeiden ist es ratsam, sich nach
den Bestimmungen des Thüringer Nachbarrechtsgesetzes zu
richten. Dort sind Rechte und Pflichten im Zusammenleben von
Nachbarn geregelt. Es ist auch ratsam, sich nach dem Sprichwort:
„Abgeredet vor der Zeit, gibt nachher keinen Streit“ zu verhalten.
Bereits im Vorfeld von Maßnahmen das Gespräch suchen, wie das
Grundstück eingefriedet, wohin der Baum gepflanzt wird, oder
wie das Regenwasser abgeleitet wird, das wäre wichtig.
Weiter  sind die Bestimmungen der Ordnungsbehördlichen
Verordnung der Stadt Leutenberg einzuhalten. Die gilt besonders
für die Einhaltung der Ruhezeiten, z. B. bei Grillfesten im
Sommer und bei den derzeit anstehenden Mäharbeiten im
Garten. Sommerzeit ist Gartenzeit. Häufig werden im Eifer der
Arbeit auch die Zeiten und alles andere um sich herum vergessen,
so dass man nicht bemerkt, dass Mitbürger gestört und zum Teil
auch belästigt werden. Aus gegebenem Anlass möchte ich  in
Auszügen auf die Ordnungsbehördliche Verordnung verweisen.

NICHTAMTLICHER TEIL
§ 4  - wildes Zelten

Innerhalb der bebauten Ortsteile (§§ 30 und 34 des Bauge-
setzbuches) ist das Zelten oder Übernachten auf Straßen oder in
öffentlichen Anlagen untersagt

§ 12 - Tierhaltung
Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit nicht
gefährdet oder belästigt  wird.

§ 15 - Ruhestörender Lärm
1. Jeder hat sich auch außerhalb der Ruhezeiten nach Absatz 2

so zu verhalten, dass andere nicht mehr als nach den
Umständen unvermeidbar durch Geräusche gefährdet ober
belästigt werden.

2. Ruhezeiten sind an Werktagen die Zeiten von:
12.00 bis 14.00 Uhr (Mittagsruhe)
20.00 bis 22.00 Uhr (Abendruhe)
für den Schutz der Nachtruhe (22.00 bis 6.00 Uhr) gilt § 7
der 4. Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz.

3. Während der Mittags- und Abendruhezeiten sind Tätigkeiten
verboten, die die Ruhe unbeteiligter Personen stören. Das
gilt insbesondere für das Ausklopfen von Gegenständen
(Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen u.a.), im Freien, auf
offenen Balkonen und bei geöffneten Fenstern.

4. Das Verbot des Absatzes 3 gilt nicht: für Arbeiten und Betä-
tigungen gewerblicher oder land- und forstwirtschaftlicher
Art (z.B. Betrieb von Baumaschinen und Geräten), wenn die
Arbeiten üblich sind und die Grundsätze     des Absatzes 1
beachtet werden und insbesondere bei den ruhestörenden
Arbeiten in geschlossenen Räumen (Werkstätten, Montage-
hallen, Lagerräumen u.a.) Fenster und Türen geschlossen sind.
Für Maschinen und Geräte i.S. d. Geräte- und Maschi-
nenlärmverordnung (32. BIMSchV vom 29. August 2002,
BGBl. I S. 3478) gelten die dortigen Regelungen

5. Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 3 sind zulässig,
wenn ein besonders öffentliches      Interesse die Ausführung
der Arbeiten in dieser Zeit gebietet.

6. Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente
dürfen nur in solcher Lautstärke betrieben bzw. gespielt
werden, dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden.

7. Für die Ruhezeiten an Sonntagen, gesetzlichen und religiösen
Feiertagen gilt das Thüringer Feiertagsgesetz vom 21.
Dezember 1994 (GVBl. Seite 1221) in der jeweils gültigen
Fassung.

§ 16 - Offene Feuer im Freien
1. Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- oder anderen

offenen Feuern im Freien ist nicht erlaubt.

2. Die Ausnahmegenehmigung nach § 18 ersetzt nicht die not-
wendige Zustimmung des Grundstückseigentümers oder
Besitzers.

3. Jedes nach § 18 zugelassene Feuer im Freien ist dauernd durch
eine volljährige Person zu beaufsichtigen. Bevor die
Feuerstelle verlassen wird, sind Feuer und Glut abzulöschen.

4. Offene Feuer im Freien müssen entfernt sein
a) von Gebäuden aus brennbaren Stoffen mindestens 15 m,
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Veranstaltungen im Juni 2008
30.05.2008 -
01.06.2008 Angerfest in Dorfilm
07.06.2008
9.30 Uhr Kräuterwanderung mit Birgit Grothe, Treffpunkt

Marktplatz Leutenberg
07. 06.2008
10.00 Uhr Eröffnung des Tennis-Saison auf dem Tennisplatz in

Leutenberg
08.06.2008
15.00 Uhr Kirchenkonzert der Musikschule in Schweinbach
10.06.2008
8.00 Uhr Einweihung des Kinderwanderweges „Auf den Spuren

der Feuersalamander“ mit der Grundschule Leutenberg
14.06.2008 Chorfest
14.06.2008
20.00 Uhr Tanz mit Rhytmix im Freibad „Alexandra“
18.06.2008

Informationsveranstaltung im Seminarraum der
Mutter- und Kind Kurklinik Remptendorf

15.00 Uhr Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitätsstörung
19.30 Uhr Innere Reinigung - Äußeres Wohlbefinden
19.06.2008
19.00 Uhr Heilen mit Düften Birgit Grothe im Fremdenver-

kehrsamt (Mindestteilnehmerzahl ab 5 Personen)
Anmeldung im FVA

21.06.2008 Gänsemarktfest
28.06.2008 Flauer-Power-Fest

vom Dachvorsprung ab gemessen,
b) von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 100 m und
c) von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 15 m.

§ 19
2. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 51 Absatz  1  OBG

mit einer Geldbuße bis zu  Fünftausend Euro geahndet werden.

Soweit die Auszüge aus der Ordnungsbehördliche Verordnung.

Gegenseitige Rücksichtnahme und Fingerspitzengefühl sind die
besten Voraussetzungen für eine gute Nachbarschaft.
Sprechzeit bei der Schiedsstelle ist nach Terminabsprache mit
Schiedsfrau  Annerose Kramer.
Schiedsstelle Leutenberg
Frau Annerose Kramer · Markt 1 · 07338 Leutenberg
Telefon: 036734 / 23117
E Mail: akramer@leutenberg.de
www.leutenberg.de unter Bürgerinfos -Behördenführer

Kramer
Schiedsstelle
Mai 2008

Wir freuen uns, Sie zum

3. Flauer-Power-Fest
in der Stadt der sieben Täler
in Leutenberg zu begrüßen.

Unser Fest beginnt am

Samstag, 28.06.2008, 14:00 Uhr
auf dem Festplatz am Flauer.

Für alle Kegelfreunde startet das

Preiskegeln
bereits ab 9:00 Uhr.

Freuen Sie sich auf:
Kaffee & Kuchen, alles vom Rost, geräucherte

Forelle, Suppenküche,

Kinderparty im Kindergarten,
Hüpfburg, Bogen- und Armbrustschießen,

Preissuche im Stroh sowie

kulturelles Programm
am Nachmittag und am Abend.

Natürlich wird getanzt bis nach Mitternacht zu den
heißen Klängen unserer Disco.

Die emsigen Kuchenbäcker in Leutenberg werden
gebeten, ihre süßen Köstlichkeiten (Kuchen) bitte bis

11:00 Uhr Am Flauer 17 abzugeben!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Flauer Power Team

Einladung zum
Leutenberger

Gänsemarktfest

am Samstag, dem 21.06.2008,
am Herrngarten Leutenberg

Beginn: 14.00 Uhr

Musikalische Unterhaltung mit B. Hoffmann
Kindertanzgruppe

Auftritt des Männerballetts vom Gänsemarkt

Hüpfburg
Tombola

Preiskegeln
Kinderschminken

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Gute Laune ist mitzubringen!

Das Organisationsteam
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Achtung Tennisfreunde!
Der 1. Leutenberger Tennisclub 1995 e. V.
eröffnet am 07.Juni ab 10:00 Uhr die
Tennis-Saison 2008.
Alle Leutenberger und Gäste sind
recht herzlich willkommen und
können mit den Tennisfreunden
kostenfrei spielen und üben.
Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

K. Bachmann
Pressewart
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Wir laden herzlich zur

Eröffnungswanderung des neuen
Kinderweges

„Dem Feuersalamander auf der Spur“
am 10.06.2008 ein.

Treffpunkt: 8.00 Uhr auf dem Marktplatz Leutenberg
Eine kleine Wanderung führt die Kinder auf dem neuen
Weg bis zum Naturparkhaus, wo viele Überraschungen

warten.

Dauer: ca. 4 Stunden

Es laden ein:
Stadtverwaltung Leutenberg

Naturparkverwaltung „Thüringer Schiefergebirge/Obere
Saale“

Naturführer

Pälzer Ääsch in Leutenberg

Der Wanderverein aus Hochspeyer pflanzte bei seinem Besuch
am 23. Mai in Leutenberg eine Pfälzer Eiche im Lesegarten,
oberhalb des Rathauses.

Bitte steigen Sie ein...
...zu einer Sonderfahrt auf einer der schönsten Bahnstrecken
Deutschlands, der Sormitztalbahn (Achtung begrenzte Sitzplätze:
80). Am Samstag, d. 21. Juni 2008 fährt ein Sonderzug, bestehend
aus zwei historischen Diesel-Triebwagen der ehemaligen
Deutschen Reichsbahn der Baureihe 772 140 und 772 141 „
Ferkeltaxe“, von Rottenbach über Saalfeld nach Blankenstein.
Die Fahrzeiten und Fahrkarten werden gegen eine Gebühr von
15,00 Euro zugesandt. Restkarten sind im Zug erhältlich. Abfahrt:
ca. 8.00 Uhr. Einzahlungsdaten:
Sparkasse: Gera- Greiz
BLZ 830 500 00
Kto: 283 33 44
Kontoinhaber: Hans-Jürgen Orban
Nach der Überweisung bitte per Brief die Zahlung bestätigen!
Den Brief senden Sie bitte an die unten genannte Adresse:
Hans- Jürgen Orban, Neue Straße 14, 07570 Weida
Kontakt und Infos:
Hans-Jürgen Orban Tel. 0172/335381 (tägl. 19.00 - 21.00 Uhr)
Ronny Köhler Tel.01756965826 (tägl. 16.00  - 20.00 Uhr)

Stichtag der Einzahlung: 09.06.2008
Die Fahrt findet nur bei Kostendeckung statt.
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